
§ 3

§ 3 
 
1Der Träger erläßt die Grundordnung der Hochschule und die sonstigen Ordnungen, insbesondere die 
Studienordnungen, Hochschulprüfungsordnungen und Habilitationsordnungen, soweit sie auch bei 
staatlichen Hochschulen von diesen selbst erlassen werden. 2Er legt fest, wie die Hochschule gegliedert ist, 
welche Kollegialorgane zu bilden und wie sie zusammenzusetzen sind und welche Bezeichnung die 
Hochschule führt. 3Der Träger bedarf dazu jeweils des staatlichen Einvernehmens. 4Das Einvernehmen 
wird erklärt, wenn die Ordnung nicht gegen Gesetze verstößt und die Gleichwertigkeit der Ausbildung und 
der Abschlüsse gewährleistet ist.


